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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §276 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 18;

Rechtssatz

Eine Berufungsvorentscheidung, die ausdrücklich eine Berufung gegen Bescheide erledigt, die zu dem angegebenen

Datum nicht ergangen sind und somit nicht existieren, geht ins Leere.
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